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JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC  
10 Earlsfort Terrace  

Dublin 2  

Ireland 

 

Dieses Dokument ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Wenn Sie nicht 

sicher sind, was Sie tun sollten, sollten Sie sich von Ihrem Wertpapiermakler, Bankmanager, 

Anwalt, Steuerberater oder sonstigen unabhängigen Finanzberater beraten lassen. 

 

Falls Sie Ihren gesamten Anteilsbestand an den Teilfonds von Janus Henderson Capital Funds 

plc (die „Gesellschaft“) verkauft oder übertragen haben, leiten Sie dieses Dokument bitte sofort 

an den Käufer oder Übertragungsempfänger bzw. an den Wertpapiermakler, die Bank oder 

sonstigen Bevollmächtigten weiter, über den der Verkauf oder die Übertragung erfolgte, damit 

das Dokument baldmöglichst an den Käufer oder Übertragungsempfänger übermittelt werden 

kann. 

 

Alle hierin verwendeten Fachbegriffe haben dieselbe Bedeutung wie die im Prospekt der 

Gesellschaft vom 16. April 2020 in seiner jeweils geltenden Fassung (der „Prospekt“) 

verwendeten Begriffe. Exemplare des Prospekts sind während der üblichen Geschäftszeiten auf 

Anfrage vom eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder vom örtlichen Vertreter der Gesellschaft 

in jedem Land erhältlich, in dem die Teilfonds der Gesellschaft zum öffentlichen Vertrieb 

zugelassen sind. 

 

Dieses Schreiben wurde in Übereinstimmung mit der gegenwärtigen Politik der Zentralbank 

nicht von der Zentralbank überprüft. 

 

23. April 2020 

 

Betreff:     Änderung der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) 

 

Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber, 

 

mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie über die geplanten Änderungen der Satzung informieren, 

die der Gesellschaft die Flexibilität verleihen sollen, eine OGAW-Verwaltungsgesellschaft (eine 

„Verwaltungsgesellschaft“) zu bestellen, die die Gesellschaft bei der Führung ihrer Geschäfte 

unterstützt.  

 

Änderungen der Satzung 

 

Es wird vorgeschlagen, die Satzung dahingehend zu ändern, dass es der Gesellschaft gestattet wird, 

eine Verwaltungsgesellschaft zu bestellen, die die Gesellschaft bei der Führung ihrer Geschäfte 

unterstützt, und zukünftig vom Status einer selbstverwalteten Investmentgesellschaft zu dem einer 

extern verwalteten Investmentgesellschaft überzugehen. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, die 

Transferstellenfunktion von den administrativen Leistungen zu trennen, die die Verwaltungsstelle 

erbringt, und eine Transferstelle zur Bearbeitung von Zeichnungen und Rücknahmen und 

Unterstützung der Anlegerbetreuung zu bestellen. 

 

Wir ersuchen um Ihre Zustimmung zur Verabschiedung der geänderten Satzung. Ein Exemplar der 

geänderten Satzung wird auf Anfrage von der Gesellschaft verfügbar sein und kann im Bereich 

„Mitteilungen“ und/oder von der entsprechenden Fondsinformationsseite auf der Website von Janus 

Capital International Limited, www.janushenderson.com, abgerufen werden. Die Änderungen 

entsprechen dem Vorschlag, eine Verwaltungsgesellschaft und eine Transferstelle in die 

http://www.janushenderson.com/
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Fondsstruktur der Gesellschaft zu integrieren. Nach der Verabschiedung dieses Beschlusses müssen 

der Prospekt und die Vereinbarungen der Gesellschaft mit ihren Dienstleistern geändert werden, und 

die Anteilsinhaber werden vorab über die entsprechenden Änderungen informiert. 

 

 

 

Begründung für die Änderungen der Satzung 

 

Der Vorschlag zur Bestellung einer Verwaltungsgesellschaft erfolgt in Reaktion auf verschiedene 

aufsichtsrechtliche Änderungen, die sich insbesondere in Bezug auf die Beaufsichtigung 

verschiedener für die Gesellschaft erbrachter Leistungen im Zuge des Wachstums der Gesellschaft 

auf diese auswirken werden. Es wird vorgeschlagen, Henderson Management, S.A. („HMSA“) mit 

Wirkung vom 1. Juni 2020 oder einem späteren Datum, das gegebenenfalls den Anteilsinhabern im 

Voraus bekanntgegeben wird, zur Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft zu bestellen, die derzeit 

selbstverwaltet ist. Unserer Ansicht nach ist HMSA aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in einer 

ähnlichen Rolle für die beiden OGAW-SICAV-Fonds von Janus Henderson, die in ähnlicher Weise 

in Europa, Asien und Lateinamerika vertrieben werden, hervorragend für die Rolle der 

Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft geeignet. Während HMSA für die Anlageverwaltung, 

Verwaltung und Ausgabe der Anteile der Gesellschaft verantwortlich ist, gibt es aufgrund der 

Bestellung keine Änderungen in Bezug auf die Anlageverwaltungsteams, die die Fonds derzeit 

verwalten.  

 

Im Falle der Bestellung zahlt die Gesellschaft der HMSA eine Gebühr für ihre Leistungen in Höhe 

von bis zu 0,025 % p. a. des NIW der Gesellschaft. Während sich die Gebühren für die Verwaltung 

der Gesellschaft aufgrund der nun anfallenden Gebühr, die an HMSA zu zahlen ist, erhöhen, stehen 

der an HSMA zu zahlenden Gebühr verschiedene Kosteneinsparungen entgegen, die für die 

Gesellschaft umgesetzt werden und die in weiteren Mitteilungen an die Anteilsinhaber näher 

ausgeführt werden. Abgesehen von der nun an HMSA zu zahlenden Gebühr hat die Bestellung von 

HMSA durch die Gesellschaft keine weiteren Auswirkungen für die Anteilsinhaber. 

 

Die Kosten, die aufgrund der in diesem Dokument dargelegten vorgeschlagenen Änderungen anfallen, 

werden von der Janus Henderson Group getragen. 

 

Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung („AHV“) zur Erörterung der 

Änderung der Satzung der Gesellschaft und zur Abstimmung darüber 

 

Um die Zustimmung der Anteilsinhaber zu dieser Änderung einzuholen, hat der Verwaltungsrat 

beschlossen, eine AHV der Gesellschaft einzuberufen, auf der ein Sonderbeschluss zur 

Verabschiedung der Änderung der Satzung vorgeschlagen wird. Sie erhalten beiliegend eine 

Einladung zur AHV, die am 18. Mai 2020 um die in der Einladung zur AHV angegebene Uhrzeit in 

den Räumlichkeiten von Arthur Cox, 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Irland, abgehalten 

wird. Für den Fall, dass eine Versammlung mit persönlicher Teilnahme aufgrund von Aspekten in 

Zusammenhang mit Covid-19 nicht möglich ist, wird am 11. Mai 2020 im Bereich „Mitteilungen“ 

und/oder auf der entsprechenden Fondsinformationsseite auf der Website von Janus Capital 

International Limited, www.janushenderson.com, die Möglichkeit zur Einwahl in eine 

Telefonkonferenz bereitgestellt. In diesem Fall wird angenommen, dass die AHV unter der Adresse 

des Vorsitzenden der AHV um die in der Einladung zur AHV angegebene Uhrzeit abgehalten wird. 

 

Die Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung der Anteilsinhaber in Form eines 

Sonderbeschlusses. Dies bedeutet, dass über 75 % der persönlich anwesenden oder über 

Bevollmächtigte vertretenen und abstimmenden Anteilsinhaber für den Beschluss stimmen müssen. 

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn zwei Anteilsinhaber (persönlich oder über einen 

Bevollmächtigten) anwesend sind. Wenn innerhalb von einer halben Stunde ab dem für die 

Versammlung angesetzten Zeitpunkt keine Beschlussfähigkeit gegeben ist, wird die Versammlung 

http://www.janushenderson.com/
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um eine Woche auf dieselbe Uhrzeit und an denselben Ort oder auf einen sonstigen eventuell vom 

Verwaltungsrat bestimmten Zeitpunkt und Ort vertagt. 

 

Vorbehaltlich der Zustimmung der Anteilsinhaber tritt die Änderung der Satzung am 18. Mai 2020 

oder an einem späteren, den Anteilsinhabern gegebenenfalls vorab mitgeteilten Datum (das „Datum 

des Inkrafttretens“) in Kraft. 

 

Die Abstimmungsergebnisse der AHV werden ungefähr 48 Stunden nach der AHV auf der Website 

von Janus Capital International Limited unter www.janushenderson.com veröffentlicht. 

 

Maßnahmen zur Reduzierung der Übertragung von Covid-19 auf der AHV 

 

Für uns hat die Gesundheit der Anteilsinhaber, der Teilnehmer der AHV und der Mitarbeiter der 

Dienstleister der Gesellschaft die höchste Priorität. Den Anteilsinhabern wird dringend geraten, 

einen Bevollmächtigten damit zu betrauen, auf der AHV für sie abzustimmen, um ihre Rechte 

in vollem Umfang sicher wahrzunehmen, da eine persönliche Teilnahme an der AHV für sie 

selbst und für andere gefährlich sein kann. Die AHV wird soweit möglich im Einklang mit den 

Empfehlungen der irischen Gesundheitsbehörde Health Service Executive abgehalten. Dies bedeutet 

Folgendes: 

  

(a) Die AHV wird so kurz wie möglich gehalten.  

(b) Eine persönliche Teilnahme wird nicht empfohlen und den Anteilsinhabern wird geraten, 

Bevollmächtigte zu bestellen, die für sie abstimmen.  

(c) Es erfolgt keine Bewirtung und  

(d) sofern eine Änderung des Veranstaltungsorts erforderlich ist, wird dies allen Anteilsinhabern 

so früh wie möglich vor der AHV im Bereich „Mitteilungen“ und/oder auf der entsprechenden 

Fondsinformationsseite auf der Website von Janus Capital International Limited, 

www.janushenderson.com, mitgeteilt.  

 

Stimmabgabe/Stimmrechtsformular 

 

Das diesem Schreiben beigefügte und der Einladung zur AHV beiliegende Stimmrechtsformular sollte 

im Einklang mit den darauf angegebenen Anweisungen ausgefüllt und zurückgeschickt werden, so 

dass es so bald wie möglich und in jedem Fall spätestens 48 Stunden vor dem für die AHV angesetzten 

Zeitpunkt per E-Mail unter der Adresse JanusHenderson@paragon-cc.co.uk oder per Fax an +44 (207) 

184 9294 eingeht. Das Ausfüllen und Zurücksenden eines Stimmrechtsformulars hindert einen 

Anteilsinhaber nicht an der persönlichen Teilnahme und Stimmabgabe auf der AHV. 

 

Rücknahme von Anteilen 

 

Vorbehaltlich der Verabschiedung des Beschlusses zur Genehmigung der geänderten Satzung durch 

die Anteilsinhaber auf der AHV können Anteilsinhaber, die nicht in der Gesellschaft investiert bleiben 

möchten, ihren Anteilsbestand an jedem Handelstag vor der AHV und jederzeit nach der AHV und 

vor dem Datum des Inkrafttretens im Einklang mit den Bestimmungen des Prospekts ganz oder 

teilweise zurücknehmen lassen. 

 

Empfehlung 

 

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die vorgeschlagenen Änderungen der Satzung insgesamt im 

Interesse der Anteilsinhaber liegen. Der Verwaltungsrat empfiehlt, dass Sie für die vorgeschlagenen 

Änderungen stimmen. 

 

Wenn Sie Fragen zu diesen Angelegenheiten haben, kontaktieren Sie uns bitte unter der vorstehenden 

Adresse oder wenden Sie sich an Ihren Anlageberater, Steuerberater bzw. Rechtsberater. 

http://www.janushenderson.com*/
http://www.janushenderson.com/
mailto:JanusHenderson@paragon-cc.co.uk
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Mit freundlichen Grüßen 

 

        23/04/2020                     

Verwaltungsratsmitglied 

Janus Henderson Capital Funds plc 

 

 

Anlagen: - Einladung zur Versammlung 

- Stimmrechtsformular 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

In Deutschland sind die vorstehende Bekanntmachung, der neue Prospekt, die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen, die 
Satzung der Gesellschaft und der Halbjahres- und Jahresbericht kostenlos in Papierform bei der deutschen Zahlstelle und bei Information 

State Street Bank International GmbH, Solmsstraße 83, 60486 Frankfurt am Main, erhältlich. 
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JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC 

Ein Umbrellafonds mit getrennter Haftung der Teilfonds 

(die „Gesellschaft“) 

 

EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 

 

Hiermit wird bekanntgegeben, dass um 10:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 18. Mai 2020 bei Arthur Cox, 

10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Irland, eine außerordentliche Hauptversammlung („AHV“) 

der Gesellschaft abgehalten wird, um den nachstehend dargelegten Beschluss in Form eines 

Sonderbeschlusses zu prüfen und zu verabschieden, sofern er als angemessen erachtet wird. Beigefügt 

ist außerdem ein Stimmrechtsformular, mit dem Sie Ihre Stimme zu den Tagesordnungspunkten der 

AHV abgeben können. Nur Anteilsinhaber, die zum Datum dieser Mitteilung als Anteilsinhaber des 

Fonds eingetragen sind, haben das Recht zur Teilnahme an der AHV und zur Stimmabgabe.  

SONDERBESCHLUSS 

„Verabschiedung der Satzung der Gesellschaft als neue Satzung der Gesellschaft anstelle der 

bestehenden Satzung der Gesellschaft, die damit ihre Gültigkeit verliert.“ 

 

 

IM AUFTRAG DES VERWALTUNGSRATS 

 

 

Gezeichnet: _______________________ 

              Für und im Namen von  

              Bradwell Limited 

 

Datum:   23/04/2020 

 

 

Eingetragener Sitz: 10 Earlsfort Terrace 

Dublin 2 

D02 T380  

Irland 

    

(Senden Sie das Stimmrechtsformular bitte nicht an diese Adresse zurück. Es ist innerhalb der auf 

dem Stimmrechtsformular genannten Frist an die dort angegebene E-Mail-Adresse oder Faxnummer 

zu senden.) 

 

 

HINWEIS: 

Jeder zur Teilnahme an der Versammlung und Stimmabgabe berechtigte Anteilsinhaber kann einen 

Bevollmächtigten ernennen, um in seinem Namen teilzunehmen, das Wort zu ergreifen und 

abzustimmen. Eine Gesellschaft kann einen bevollmächtigten Vertreter bestimmen, der in ihrem Namen 

teilnehmen, sich zu Wort melden und seine Stimme abgeben darf. Ein Bevollmächtigter oder 

bevollmächtigter Vertreter muss nicht Anteilsinhaber der Gesellschaft sein. Die Anteilsinhaber können 

ein unterzeichnetes Exemplar des Stimmrechtsformulars entweder per E-Mail an 

JanusHenderson@paragon-cc.co.uk oder per Fax an +44 207 184 9294 zurücksenden, wobei dieses 

spätestens 48 Stunden vor der Versammlung eingehen muss. Das Ausfüllen und Zurücksenden eines 

Stimmrechtsformulars hindert einen Anteilsinhaber nicht an der persönlichen Teilnahme und 

Stimmabgabe auf der AHV. 

 

mailto:JanusHenderson@paragon-cc.co.uk
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JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC  

Ein Umbrellafonds mit getrennter Haftung der Teilfonds 

 (die „Gesellschaft“) 

 

AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG STIMMRECHTSFORMULAR 

 

Ich/Wir             

 

wohnhaft in            

 

bestelle(n) in meiner/unserer Eigenschaft als Inhaber von _______________ Anteilen der Gesellschaft 

hiermit eine der folgenden Personen: Kevin Murphy, Sarah O’Sullivan, Ronan Donohoe oder in deren 

Abwesenheit _____________________________________________________ oder in dessen/deren 

Abwesenheit _____________________________________ oder in dessen/deren Abwesenheit den 

Vorsitzenden der Versammlung (Nichtzutreffendes bitte streichen) zu meinem/unserem 

Bevollmächtigten zur Stimmabgabe für mich/uns in meinem/unserem Namen, einschließlich im Falle 

der Abwesenheit aller Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für die Wahl eines anwesenden 

Anteilsinhabers, einschließlich sich selbst, zum Vorsitzenden der AHV, bei der AHV um 10:00 Uhr 

(Ortszeit Irland) am 18. Mai 2020 bzw. bei einem vertagten Termin. 

 

Unterschrift    ________________________________________________ 

Name in Druckbuchstaben  ________________________________________________ 

Datum:      2020 

 

 BESCHLÜSSE 

 

DAFÜR ENT-

HAL-

TUNG 

DA-

GEGEN 

1. ;

  

Verabschiedung der Satzung der Gesellschaft als neue 

Satzung der Gesellschaft anstelle der bestehenden Satzung 

der Gesellschaft, die damit ihre Gültigkeit verliert. 

   

 

Wenn Sie anhand dieses Formulars für einen Beschluss stimmen möchten, tragen Sie das „X“ bitte in das 

obige Feld unter „DAFÜR“ ein. Wenn Sie sich anhand dieses Formulars zu einem Beschluss enthalten 

möchten, tragen Sie das „X“ bitte in das obige Feld unter „ENTHALTUNG“ ein. Wenn Sie anhand dieses 

Formulars gegen einen Beschluss stimmen möchten, tragen Sie das „X“ bitte in das obige Feld unter 

„DAGEGEN“ ein. Wenn Sie keine Angaben machen, stimmt der/die Bevollmächtigte so ab, wie er/sie es 

für richtig hält. 

Bitte hier 

mit Datum 

unterzeich-

nen. 

 

Bitte geben 

Sie Ihren 

Anteilsinha-

ber-Namen 

und Ihre 

Adresse hier 

an. 
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HINWEISE: 

1. Soweit keine andere Anweisung erteilt wird, stimmt der/die Bevollmächtigte so ab, wie er/sie 

es für richtig hält. 

2. Damit dieses Vollmachtsformular gültig ist, muss es bis spätestens 48 Stunden vor dem für die 

Versammlung festgelegten Termin zugestellt werden. 

3. Bei Anteilsinhabern, die juristische Personen sind, kann dieses Formular entweder unter ihrem 

Firmensiegel oder durch eine(n) entsprechend autorisierte(n) Bevollmächtigte(n) oder Anwalt 

unterzeichnet werden. 

4. Geben Sie für Sammel-/treuhänderische Anteilsinhaber, die ohne die eigentlichen Anleger 

keine Befugnis zur Ausübung des Stimmrechts haben, bitte an, wie Ihr(e) 

Bevollmächtigte(r)/Vertreter(in) abstimmen soll, indem Sie die Gesamtanzahl der Stimmen der 

eigentlichen Anleger in das entsprechende Feld unter „für“ und/oder „dagegen“ eintragen. 

5. Wenn Sie eine(n) andere(n) Bevollmächtigte(n) als den Vorsitzenden der Versammlung 

ernennen wollen, geben Sie bitte seinen/ihren Namen und seine/ihre Adresse an und streichen 

Sie „den Vorsitzenden der Versammlung“. 

6. Wenn dieses Formular ohne Angabe, wie die bevollmächtigte Person abstimmen soll, 

unterzeichnet und zurückgesendet wird, kann die bevollmächtigte Person nach eigenem 

Ermessen abstimmen oder sich der Stimme enthalten. 

7. Bei Mitinhabern ist die Stimme des vorrangigen Anteilsinhabers, der seine Stimme persönlich 

oder durch einen Bevollmächtigten abgibt, unter Ausschluss der Stimmen der anderen 

Mitinhaber maßgeblich. Für diesen Zweck wird die Vorrangigkeit durch die Reihenfolge der 

im Anteilsinhaberregister für Gemeinschaftsbeteiligungen eingetragenen Namen ermittelt. 

8. Jede Änderung dieses Formulars muss abgezeichnet werden. 

9. Die Anteilsinhaber können ein unterzeichnetes Exemplar des Stimmrechtsformulars per E-Mail 

an JanusHenderson@paragon-cc.co.uk oder per Fax an +44 207 184 9294 zurücksenden, wobei 

dieses spätestens 48 Stunden vor der Versammlung eingehen muss. Das Ausfüllen und 

Zurücksenden eines Stimmrechtsformulars hindert einen Anteilsinhaber nicht an der 

persönlichen Teilnahme und Stimmabgabe auf der AHV. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


